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§ 39 StVO Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen 
 
Absatz (1) 
Angesichts der allen Verkehrsteilnehmern obliegenden Verpflichtung, die allgemeinen und besonderen 
Verhaltensvorschriften dieser Verordnung eigenverantwortlich zu beachten, werden örtliche Anordnungen 
durch Verkehrszeichen nur dort getroffen, wo dies aufgrund der besonderen Umstände zwingend 
geboten ist. 
 
Absatz (1a) 
Innerhalb geschlossener Ortschaften ist abseits der Vorfahrtsstraßen (Zeichen 306) mit der Anordnung 
von Tempo 30-Zonen (Zeichen 274.1) zu rechnen. 
 
Verwaltungsvorschrift zu §§ 39 bis 43 StVO  
Allgemeines über Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen 
 
1)  
• Die behördlichen Maßnahmen zur Regelung und Lenkung des Verkehrs durch Verkehrszeichen und 

Verkehrseinrichtungen sollen die allgemeinen Verkehrsvorschriften sinnvoll ergänzen.  
• Dabei ist nach dem Grundsatz zu verfahren, so wenig Verkehrszeichen wie möglich anzuordnen.  
• Bei der Straßenbaubehörde ist gegebenenfalls eine Prüfung anzuregen, ob an Stelle von 

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen vorrangig durch verkehrstechnische oder bauliche 
Maßnahmen eine Verbesserung der Situation erreicht werden kann. 

 
2)  
• Verkehrszeichen, die lediglich die gesetzliche Regelung wiedergeben, sind nicht anzuordnen.  
• Dies gilt auch für die Anordnung von Verkehrszeichen einschließlich Markierungen, deren rechtliche 

Wirkung bereits durch ein anderes vorhandenes oder gleichzeitig angeordnetes Verkehrszeichen 
erreicht wird.  

• Abweichungen bedürfen der Zustimmung der obersten Landesbehörde. 
 
3) 
• Verkehrszeichen dürfen nur dort angebracht werden, wo dies nach den Umständen geboten ist.  
• Über die Anordnung von Verkehrszeichen darf in jedem Einzelfall und nur nach gründlicher Prüfung 

entschieden werden; die Zuziehung ortsfremder Sachverständiger kann sich empfehlen. 
 
4)  
• Beim Einsatz moderner Mittel zur Regelung und Lenkung des Verkehrs ist auf die Sicherheit besonders 

Bedacht zu nehmen. 
• Verkehrszeichen, Markierungen, Verkehrseinrichtungen sollen den Verkehr sinnvoll lenken, einander 

nicht widersprechen und so den Verkehr sicher führen. 
• Die Wahrnehmbarkeit darf nicht durch Häufung von Verkehrszeichen beeinträchtigt werden. 
 
5)  
• Die Flüssigkeit des Verkehrs ist mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zu erhalten.  
• Dabei geht die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer der Flüssigkeit des Verkehrs vor.  
• Der Förderung der öffentlichen Verkehrsmittel ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
 
Aus der amtlichen Begründung 
 
… 
 
1.2 
Der Trend zur Regelung aller Verkehrssituationen durch Verkehrszeichen führt zur Überbeschilderung, 
Überforderung, Ablenkung und zu Akzeptanzproblemen bei der Beachtung von Verkehrsregeln. Abs. 1 
verdeutlicht die vorrangige Bedeutung der allgemeinen Verhaltensvorschriften und daraus folgend die 
Subsidiarität der Verkehrszeichenanordnung. 
 
… 
 
1.4  
Die Durchforstung des „Schilderwaldes“ wird mit dem Ziel „weniger Verkehrszeichen – bessere 
Beschilderung“ umgesetzt. 
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§ 45 StVO Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen 
… 
Absatz (1c)  
• Die Straßenverkehrsbehörden ordnen ferner innerhalb geschlossener Ortschaften, insbesondere in 

Wohngebieten und Gebieten mit hoher Fußgänger- und Fahrradverkehrsdichte sowie hohem 
Querungsbedarf, Tempo 30-Zonen im Einvernehmen mit der Gemeinde an.  

• Die Zonen-Anordnung darf sich weder auf Straßen des überörtlichen Verkehrs (Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen) noch auf weitere Vorfahrtstraßen (Zeichen 306) erstrecken.  

• Sie darf nur Straßen ohne Lichtzeichen geregelte Kreuzungen oder Einmündungen, 
Fahrstreifenbegrenzungen (Zeichen 295), Leitlinien (Zeichen 340) und benutzungspflichtige Radwege 
(Zeichen 237, 240, 241 oder Zeichen 295 in Verbindung mit Zeichen 237) umfassen.  

• An Kreuzungen und Einmündungen innerhalb der Zone muss grundsätzlich die Vorfahrtregel nach § 8 
Abs. 1 Satz 1 („rechts vor links“) gelten.  

• Abweichend von Satz 3 bleiben vor dem 1. November 2000 angeordnete Tempo 30-Zonen mit 
Lichtzeichenanlagen zum Schutz der Fußgänger zulässig. 

… 
Absatz (9) 
• Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind nur dort anzuordnen, wo dies aufgrund der 

besonderen Umstände zwingend geboten ist.  
• Abgesehen von der Anordnung von Tempo 30-Zonen nach Absatz 1c oder Zonen-

Geschwindigkeitsbeschränkungen nach Absatz 1d dürfen insbesondere Beschränkungen und Verbote 
des fließenden Verkehrs nur angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen örtlichen 
Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der in den 
vorstehenden Absätzen genannten Rechtsgüter erheblich übersteigt. 

… 
 
Verwaltungsvorschrift zu § 45 StVO 
Zu Absatz 1 bis 1e 
XI. Tempo 30-Zonen 
o Die Anordnung von Tempo 30-Zonen soll auf der Grundlage einer flächenhaften Verkehrsplanung 

der Gemeinde vorgenommen werden, in deren Rahmen zugleich das innerörtliche 
Vorfahrtstraßennetz (Zeichen 306) festgelegt werden soll. Dabei ist ein leistungsfähiges, auch den 
Bedürfnissen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Wirtschaftsverkehrs entsprechendes 
Vorfahrtstraßennetz (Zeichen 306) sicherzustellen. Der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (wie 
Rettungswesen, Katastrophenschutz, Feuerwehr) sowie der Verkehrssicherheit ist vorrangig 
Rechnung zu tragen. 

o Zonen-Geschwindigkeitsbeschränkungen kommen nur dort in Betracht, wo der Durchgangsverkehr 
von geringer Bedeutung ist. Sie dienen vorrangig dem Schutz der Wohnbevölkerung sowie der 
Fußgänger und Fahrradfahrer. In Gewerbe- oder Industriegebieten kommen sie daher grundsätzlich 
nicht in Betracht. 

o Durch die folgenden Anordnungen und Merkmale soll ein weitgehend einheitliches Erscheinungsbild 
der Straßen innerhalb der Zone sichergestellt werden: 

a) Die dem fließenden Verkehr zur Verfügung stehende Fahrbahnbreite soll erforderlichenfalls 
durch   Markierung von Senkrecht- oder Schrägparkständen, wo nötig auch durch Sperrflächen 
(Zeichen 298) am Fahrbahnrand, eingeengt werden. Werden bauliche Maßnahmen zur 
Geschwindigkeitsdämpfung vorgenommen, darf von ihnen keine Beeinträchtigung der 
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung, keine Lärmbelästigung für die Anwohner und keine 
Erschwerung für den Buslinienverkehr ausgehen. 

b) Wo die Verkehrssicherheit es wegen der Gestaltung der Kreuzung oder Einmündung oder die 
Belange des Buslinienverkehrs es erfordern, kann abweichend von der Grundregel ‚rechts vor 
links‘ die Vorfahrt durch Zeichen 301 angeordnet werden; vgl. zu Zeichen 301 Vorfahrt. 

c) Die Fortdauer der Zonen-Anordnung kann in großen Zonen durch Aufbringung von ‚30‘ auf der 
Fahrbahn verdeutlicht werden. Dies empfiehlt sich auch dort, wo durch Zeichen 301 Vorfahrt an 
einer Kreuzung oder Einmündung angeordnet ist. 

o Zur Kennzeichnung der Zone vgl. zu den Zeichen 274.1 und 274.2. 
o Die Anordnung von Tempo 30-Zonen ist auf Antrag der Gemeinde vorzunehmen, wenn die 

Voraussetzungen und Merkmale der Verordnung und dieser Vorschrift vorliegen oder mit der 
Anordnung geschaffen werden können, indem vorhandene aber nicht mehr erforderliche Zeichen und 
Einrichtungen entfernt werden. 

o Lichtzeichenanlagen zum Schutz des Fußgängerverkehrs, die in bis zum Stichtag angeordneten 
Tempo 30-Zonen zulässig bleiben, sind neben den Fußgänger-Lichtzeichenanlagen auch 
Lichtzeichenanlagen an Kreuzungen und Einmündungen, die vorrangig dem Schutz des 
Fußgängerquerungsverkehrs dienen. Dies ist durch Einzelfallprüfung festzustellen. 
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Aus der amtlichen Begründung 
… 
1.3  
Verkehrszeichen dürfen nur angeordnet werden, wenn dies zwingend erforderlich ist, um den 
angestrebten Zweck zu erreichen. 
… 
 
Erläuterungen 
Wegen der Zielrichtung „Gefahrenabwehr“ dient die Verkehrsregelungspflicht vordringlich der Sicherheit 
und Ordnung des Verkehrs sowie dem Schutz vor verkehrsbezogenen Emissionen. Andererseits ist die 
StVO kein Mittel der kommunalen Selbstverwaltung, die alles ermöglicht, was im Sinne einer 
Stadtgestaltung wünschenswert wäre. Die verkehrliche Stadtgestaltung muss deshalb im Einklang mit 
den Eingriffsbefugnissen aus § 45 stehen. 
 
Die StVO kann auch die häufig auf fehlenden Finanzmitteln beruhenden verkehrs- oder 
raumplanerischen Defizite nicht lösen. Eine Verkehrsregelung, die losgelöst von der gesellschaftlichen 
Akzeptanz ein bestimmtes Verhalten der Bürger erzwingen soll, das ohne faktische Wirkung lediglich 
massenhaft Verkehrsverstöße provoziert, wäre nicht nur rechtswidrig, sondern würde auch das Vertrauen 
in die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung untergraben. 
… 
 
2.2.3 Tempo 30-Zone 
…; straßenbauliche Veränderungen zur Temporeduzierung (Schwellen, Moabiter Kissen, Kölner Teller) 
sollen nicht mehr verwendet werden. 
… 
 
Verwaltungsvorschrift zu § 41 Vorschriftzeichen 

Zu den Zeichen 274.1 und 274.2 Tempo-30-Zone 

• Vgl. Nummer XI zu § 45 Absatz 1 bis 1e. 
• Am Anfang einer Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit ist Zeichen 274.1 so aufzustellen, dass es 

bereits auf ausreichende Entfernung vor dem Einfahren in den Bereich wahrgenommen werden kann. 
Dazu kann es erforderlich sein, dass das Zeichen von Einmündungen oder Kreuzungen abgesetzt oder 
beidseitig aufgestellt wird. Abweichend von Nummer III 9 zu §§ 39 bis 43; Randnummer 28 empfiehlt 
es sich, das Zeichen 274.2 auf der Rückseite des Zeichens 274.1 aufzubringen. 

• Das Zeichen 274.2 ist entbehrlich, wenn die Zone in einen Fußgängerbereich (Zeichen 242.1) oder in 
einen verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1) übergeht. Stattdessen sind die entsprechenden 
Zeichen des Bereichs anzuordnen, in den eingefahren wird. 

• Zusätzliche Zeichen, die eine Begründung für die Zonengeschwindigkeitsbeschränkung enthalten, sind 
unzulässig. 

 
Erläuterungen zu Zeichen 274.1 (Tempo 30-Zone) 
Der Kraftfahrer muss innerorts abseits von Vorfahrtstraßen stets mit Tempo 30-Zonen rechnen.52 Die 
Geschwindigkeitsbeschränkung gilt bis zur Aufhebung durch Z. 274.2. Innerhalb der Zone darf das Z. 
274.1 nicht wiederholt werden; … Bei großen Zonen kann die Fortgeltung durch eine 
Fahrbahnmarkierung „30“ unterstützt werden. 
 
52 Die Voraussetzung der Überschaubarkeit einer Tempo 30-Zone im Sinne eines „Zonenbewusstseins“ 
ist seit der Änderung der §§ 39 Abs. 1a, 45 Abs. 1c nicht mehr erforderlich. Kraftfahrer müssen deshalb 
auch mit weit ausgedehnten Tempo 30-Zonen rechnen. 
 


